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Richtlinien zur Förderungen des ländlichen Wegnetzes für 
Bauvorhaben  

(Beschluss des Stadtrates vom 25. Feber 2010) 
 
Welche Weganlagen werden von der Gemeinde gefördert? 
Grundsätzlich sollte die Förderung für die Instandhaltung von Weganlagen nur für jene Anlagen 
erfolgen, welche außerhalb des Siedlungsbereiches liegen und landwirtschaftliche Betriebe 
bzw.  Wohnhäuser erschließen.  
 
Welche Massnahmen an Weganlagen werden gefördert? 
Die Stadtgemeinde Radenthein subventioniert nachstehend angeführte Vorhaben:  

BAUVORHABEN  
Gefördert werden nachstehende Vorhaben an Weganlagen: 

- Neuerrichtung von Weganlagen 
- Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Weganlage 
- Sanierungsmaßnahmen an den bestehenden Weganlagen 

 
Richtlinie für den Erhalt einer Förderung für Bauvorhaben  
Vom Förderwerber ist ein entsprechendes Ansuchen zur Mitfinanzierung der Weganlage an die 
Stadtgemeinde Radenthein zu richten. Das Ansuchen ist nach Vorlage der Förderzusage durch 
das Land Kärnten an die Gemeinde zu stellen. 
 
Das Ansuchen hat folgende Bestandteile zu enthalten: 

• Ansuchen  
• Förderantrag an das Land Kärnten mit Aufteilung des Förderungsschlüssels und der 

Baukosten 
• Bauablaufplan 
• Bescheid nach dem Wege- und Seilwegegesetz  

 
Diese Unterlagen sind vor Baubeginn bei der Stadtgemeinde Radenthein einzubringen.  
 
Die Prüfung der Unterlagen erfolgt durch das Bauamt gemeinsam mit dem Sachbearbeiter der 
Abteilung 10 L des Amtes der Kärntner Landesregierung.  
 
Die Prüfung des Ansuchens enthält: 

• Einhaltung der festgelegten Reihungen der Projekte in der Gemeinde  
• Baukosten  
• Einhaltung der Förderungsfähigkeit 
• Aufstellung der Fördermittel in Abhängigkeit des Bauablaufes  

 
Das Prüfergebnis wird den jeweiligen Gremien der Gemeinde zur Beschlussfassung des 
Förderbeitrages vorgelegt. Der Beschluss der Gemeindegremien und die darauffolgende 
Mitteilung an den Antragsteller bilden die Basis für die Förderabwicklung.  
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Förderabwicklung: 
Eine Auszahlung der Förderung auf Grundlage des Beschlusses der Gemeindegremien und der 
Förderzusage erfolgt je nach Bauablauf des Projektes. 
 
Vom Förderwerber sind für die Auszahlung der Fördermittel der Gemeinde nachstehend 
angeführte Unterlagen vorzulegen: 

• Rechnungsaufstellungen mit Bestätigung des Sachbearbeiters der Abteilung 10 L 
• Auszahlungsbeleg über den Erhalt der Fördermittel des Landes 

 
Die Rechnungsaufstellung wird vom Bauamt gemeinsam mit dem Sachbearbeiter der Abt. 10 L 
auf Übereinstimmung überprüft und anschließend dem Bürgermeister zur Zahlungsfreigabe 
(Anweisung der Fördermittel der Gemeinde) weitergegeben.  
 
Baukostenüberschreitungen bzw. Projektsänderungen – Erhöhung bzw. Änderung der 
Förderung: 
Sollte es im Zuge der Umsetzung des Projektes zu einer Baukostenüberschreitung kommen, so 
ist diese der Stadtgemeinde Radenthein vom Förderwerber wie folgt bekannt zu geben:  

• Ansuchen mit Begründung der Baukostenüberschreitung  
• Bekanntgabe der Kosten 
• Zusage des Landes Kärnten über die Förderung der Baukostenüberschreitung  

Diese Unterlagen werden wiederum vom Bauamt und dem Sachbearbeiter der Abt. 10 überprüft 
und den Gemeindegremien zur Beschlussfassung bzw. zur Änderung des bereits 
beschlossenen Förderantrages vorgelegt. Eine Auszahlung erfolgt nur, wenn von den 
Gemeindegremien ein entsprechender Beschluss über die zusätzlichen Förderungen der 
Gemeinde gefasst wird. Diese Regelung gilt auch bei gravierenden Änderungen der Ausführung 
des Projektes.  


